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Z1. erf}515/2/1985 

B~e~tr-eff-:---- ~~urf einer Strafgesetznovelle 1985; 
Stellungnahme 

Auskünfte: Dr . Ret tenbacher 

Bezug: 

An das 

Telefon: 0 42 22 - 536 

Durchwahl 302 1 3 
Bitte Eingaben ausschließlich 
an die Behörde richten und die 
Geschäftszahl anführen. 

! Z,.(:~_~~~~ ____ ~_~_~~l~~ ~Z~~ ~!'J 
Datum: 26. AUG. 1985 

.. 
(. ( f r-- J6U'c I Verteilt 

Präsidium des Nationalrates 

1017 WIEN 

Beiliegend werden 25 Ausfertigungen der Stellung­

nahme des Amtes der Kärntner Landesregierung zum Entwurf 

einer Strafgesetznovelle 1985 übermittelt. 

Anlagen 

Klagenfurt, 1985-08-20 

Für die Kärntner Landesregierung: 

Der Landesamtsdirektor: 

i.V. Dr.Unkart eh. 
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Zl. 

Betn": 

Bezug: 

AMT DER KARNTNER LANDESREQIERUNQ 

Verf-5l5/2/1985 A k 
Dr.Rettenbacher 

u. ünfte: 

Entwurf einer Strafgesetznovelle 1985: Telefon: 0 42 22 - 536 

Durchwahl30213 Stellungnahme 
Bitte Eingaben ausschließlich 
an die Behörde richten und die 
GeschAft.zahl anführen. 

An das 

/ 

Bundesministerium für Justiz 

Postfach 63 

1016 WIEN 

Seitens des Amtes der Kärntner Landesregierung wird 

der Entwurf einer Strafgesetznovelle 1985, GZ.318.004/3-II-1/85, 

begrüßt, da zum einen die Notwendigkeit der Ergänzung des 

StGB im Sinne der Normierung neuer Straf tatbestände im Zu~ 

sammenhang mit der alle Lebensbereiche immer mehr beein­

flussenden automationsunterstützenden Datenverarbeitung evi­

dent ist und zum anderen vom Standpunkt der Rechtssystematik 

ein Schritt zur Angleichung der Datenschutzgesetzgebung an 

die Systematik der Rechtsnormen betreffend den Schutz des 

Briefgeheimnisses und des Fernmeloegeheimnisses, nämlich 

verfassungsrechtliche Grundrechtschutz-, einfachgesetzliche 

Schutznormen-, justiz- und verwaltungsstrafrechtliche Sanktio­

nen, gemacht wird. 

Gegen den vorliegenden Entwurf bestehen seitens des ho. 

Amtes keine Bedenken, nach ho. Empfinden wäre lediglich bei 

der Überschrift des § 147a die grammatikalisch richtigere, in 

den Erläuterungen zur Novelle alternativ vorgeschlagene Be­

zeichnung "Betrügerischer Mißbrauch einer Datenverarbeitungs­

anlage" dem Begriff "Computerbetrug" vorzuziehen. 

Klagenfurt, 1985-08-20 

Für die Kärntner Landesregierung: 

Der Landesamtsdirektor: 

i.V. Dr. Unkart eh • 
• R.d.A. 
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